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Hallo Thomas, 
 
hier ein Antrag des Vorstands zur Änderung der Beitragsordnung; beschlossen bei der 
Vorstandssitzung am 08.01.2026. 
 

Änderung Beitragsordnung §4: Probezeit  
 

§4 Aufnahmegebühr 
 
Alt:  
(1) Für neue Mitglieder wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Sie wird nach Ablauf der 
Probezeit fällig und wird in der Regel zum 1. Juni per Lastschrift abgebucht. Endet 
der Probezeitraum nach dem 1. Juni, erfolgt die Abbuchung 14 Tage nach dessen 
Ende.  
(2) Bei der Anmeldung autorisiert das neue Mitglied den einmaligen Einzug. Die 
Abbuchung wird mit einem Vorlauf von 14 Tagen per Mail angekündigt.  
 
Absätze (1) und (2), wenn vorangegangener Antrag angenommen wurde: 
(1) Für neue Mitglieder wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Sie wird nach Ablauf der 
Probezeit von einem Jahr fällig und per Rechnung eingefordert.  
(2) Für die Rechnung gilt ein Zahlungsziel von 30 Tagen. 
 
  

 
Anglerclub Urmitz/Rh. 1923 e.V. 
z.H. Herrn Thomas Höfer 
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Neuer Absatz zwischen (1) und (2): 
 

(1) Für neue Mitglieder wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Sie wird nach Ablauf 
der Probezeit von einem Jahr fällig und per Rechnung eingefordert.  
 

(2) Eine Verlängerung der Probezeit ist möglich. Mit der Verlängerung 
verschiebt sich auch der Zahlungstermin für die Aufnahmegebühr. 
 

(3) Für die Rechnung gilt ein Zahlungsziel von 30 Tagen.  
 
 
Begründung: Kommen Vorstand oder Mitglied in dem Jahr der Probezeit nicht zu 
einer finalen Entscheidung der Fortführung der Mitgliedschaft, ist eine Verlängerung 
eine praktikable Lösung.    

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Uwe Schlaus, Kassierer 


